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§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 

 

(1)

 

Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB) gelten für 
alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden (nachfolgend: „Käufer“). Die 
AVLB gelten nur, wenn der Käufer Unternehme r (§ 14 BGB), eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

 

(2)

 

Die AVLB gelten insbesondere für Verträge über den Verk auf und/oder die Lieferung 
beweglicher Sachen (im Folgenden auch: „Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die 
Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Die AVLB 
gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge 
über den Verkauf und/oder die Lieferung bewe glicher Sachen mit demselben Käufer, 
ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 

 

(3)

 

Unsere AVLB gelten ausschließlich. Abweiche nde, entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Ver-
tragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zu-
stimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in 
Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.  

(4)
 

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vere inbarungen mit dem Käufer (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor die-
sen AVLB. Für den Inhalt derartiger Vereinba rungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. 
unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.   

 (5)

 
Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer 
uns gegenüber abzugeben sind (z. B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von 
Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

 
(6)

 

Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vors chriften haben nur klarstellende Bedeu-
tung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschrif-
ten, soweit sie in diesen AVLB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausge-
schlossen werden.  

 

§ 2 Angebote 

 

(1)

 

Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die darin gemachten An-
gaben über Preise, Maße, Gewichte, Beleuchtungsstärke, Stromverbrauch, Lieferfris-
ten usw. gelten nur angenähert, die verbindliche Ausführung liegt erst nach Erstellung 
der 1:1-Zeichnung und der technischen Auftragsklärung fest. 

 

(2)

 

Bei Aufträgen, die einschließlich Montage angeboten oder verkauft werden, versteht 
sich der Preis grundsätzlich ohne die niederspannungsseitige Installation, sowie ohne 
die Gestellung eines evtl. notwendigen Montagegerüstes. Etwa anfallende Mauer-, 
Verputz-, Stemm- und Dachdeckerarbeiten sind im Preis ebenfalls nicht enthalten. An 
unseren Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Schaltbildern, Entwürfen und anderen 
Unterlagen, behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie dürfen Dritten 
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nicht zugänglich gemacht werden und sind, wenn ein Auftrag nicht erteilt wird oder 
sonst auf Verlangen zurückzugeben. 

 

(3)

 

Für Muster, Skizzen, Entwürfe und sonstige Projektierungsleistungen, die vom Käufer 
ausdrücklich verlangt werden, ist das vereinbarte Entgelt zu zahlen, auch wenn der 
Auftrag nicht erteilt wird. Das Eigentum geht nach Bezahlung des Entgelts auf den 
Käufer über. 

 

§ 3 Vertragsschluss und Auftragsbestätigung 

 

(1)

 

Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. So-
fern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertrags-
angebot innerhalb von 10 Tagen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.  

 

(2)

 

Die Annahme kann entweder schriftlich (z. B. durch Auftragsbestätigung) oder durch 
Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden. 

 

(3)

 

Für die Fertigung und den Kaufpreis ist unsere Auftragsbestätigung maßgebend. Wird 
gemäß Umfang oder Größe einer Werbeanlage eine statische Berechnung notwendig, 
wird diese von uns erstellt und gesondert berechnet. Sollte sich herausstellen, dass der 
Auftrag aus konstruktiven oder materialtechnischen Gründen nicht gemäß unserem 
Angebot bzw. unserer Auftragsbestätigung ausgeführt werden kann, sind wir berech-
tigt, vom Vertrag zurückzutreten.  

 
(4) Notwendige Änderungen auch aufgrund behördlicher Auflagen, gelten als Auftrags-

erweiterung. 

 (5)

 

Wird von dem Käufer eine Detailabstimmung mit Dritten gewünscht, handelt es sich 
bei dieser von uns vorgenommenen Abstimmung um eine freiwillige Leistung, auf die 
kein Rechtsanspruch besteht. Der Käufer trägt allein das Verwendungsrisiko für die 
gekaufte Ware. Insbesondere sind der Vert ragsschluss und die Kaufpreiszahlung nicht 
davon abhängig, dass Dritte ihre Freigabe und Zustimmung für die Detailabstimmung 
erteilen. Dem Käufer obliegt es, diese im Zweifelsfall selbst einzuholen und die De-
tailabstimmung mit Dritten auf Ihre Richtigkeit zu kontrollieren. 

 

§ 4 Lieferfrist 

 

(1)

 

Liefertermine bedürfen der Schriftform und werden so weit als möglich eingehalten, 
sind jedoch unverbindlich, das heißt ca.- Termine und keine Fixtermine, es sei denn, 
sie sind ausdrücklich als Fixtermin schriftlich zugesagt worden.  

 

(2)

 

Die angegebene Lieferfrist beginnt erst an dem Tag, an dem der Auftrag in allen Punk-
ten mit dem Auftraggeber einwandfrei geklärt ist. Dazu gehört auch die Leistung der 
vereinbarten Anzahlung. 

 

(3)

 

Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 
nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hie-
rüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist 
mitteilen.  Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind 
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wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vert rag zurückzutreten; eine bereits erbrachte 
Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtver-
fügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige 
Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsge-
schäft abgeschlossen haben. Unsere gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte  
sowie die gesetzlichen Vorschriften über die Abwicklung des Vertrags bei einem Aus-
schluss der Leistungspflicht (z. B. Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung 
und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Unberührt bleiben auch die Rücktritts- 
und Kündigungsrechte des Käufers gemäß § 11 dieser AVLB. 

 

§ 5 Lieferung und Versand 

 

(1)

 

Die Lieferung erfolgt an die vom Käufer angegebene Adresse. Die Versandart wird, 
wenn keine besonderen Anweisungen vorliegen, nach unserem Ermessen festgelegt. 

 

(2)

 

Wir sind zu Teillieferungen und Teil leistungen jederzeit berechtigt. 

 

(3)

 

Die Lieferung erfolgt ab Werk oder Lager auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Die 
Berechnung erfolgt in Euro zu den am Tage der Lieferung geltenden Preisen, etwaigen 
Teuerungszuschlägen, vereinbarten Nachlässen und sonstigen Bedingungen.  

(4)
 

Die Sendung ist bei Eintreffen durch den Käufer zu untersuchen. Ist eine versicherte 
Sendung unterwegs beschädigt worden, so muss der Käufer uns innerhalb von 5 Tagen 
den Schaden melden, nachdem er die zur Feststellung des Transportschadens handels-
üblichen Maßnahmen getroffen hat, andernfalls trägt er etwaige nachteilige Folgen. 
Auf Anforderung sind uns die notwendigen Unterlagen für den Schadensersatzan-
spruch auf Kosten des Käufers beizubringen. 

 (5)

 

Versand- oder montagefertig gemeldete Ware, die vom Käufer innerhalb von 5 Tagen 
nicht angenommen wird, wird auf Kosten und Gefahr des Käufers eingelagert und in 
Rechnung gestellt. 

 

(6)

 

Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 
verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so 
sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehr-
aufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale 
Entschädigung in Höhe von 2 % des Kaufpreises, beginnend mit der Lieferfrist bzw.  
- mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. 

 

(7)

 

Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbeson-
dere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) blei-
ben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. 
Dem Käufer bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein we-
sentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.  
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§ 6 Verpackung 

 

Packmaterial wird billigst berechnet; Transport- und alle sonstigen Verpackungen 
nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nehmen wir nicht zurück, sie werden Ei-
gentum des Käufers; ausgenommen sind Paletten. 

 

§ 7 Montage 

 

(1)

 

In den Montagepreisen sind, auch wenn sie als Festpreise vereinbart sind, diejenigen 
Kosten nicht enthalten, die dadurch entstehen, dass durch vom Käufer zu vertretende 
Umstände Verzögerungen eintreten oder zu sätzlicher Arbeitsaufwand erforderlich 
wird. Hierdurch entstehende Aufwendungen an Arbeits-, Zeit- und Materialaufwand 
gehen zu Lasten des Käufers. 

 

(2)

 

Für Liefer- und Montagefahrzeuge müssen an der Baustelle die Anfahrt und das Par-
ken möglich sein. Die Bereitstellung von Baustrom (z. B. für Schweißarbeiten) ist eine 
bauseitige Leistung. 

 

(3)

 

Den Monteuren ist, falls erforderlich, ein geeigneter, abschließbarer Raum zur Unter-
bringung der Geräte und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen.  

(4)
 

Ein evtl. notwendiges Gerüst ist, wenn nichts anderes vereinbart, eine bauseitige Leis-
tung. 

 
§ 8 Zahlungsbedingungen 

 (1)

 
Rechnungen bis 500,- Euro sind sofort netto zahlbar. Bei höheren Beträgen ist der 
Käufer verpflichtet, 50 % Anzahlung bei Auft ragserteilung zu leisten. Der restliche 
Kaufpreis ist bei Abnahme fällig, spätestens jedoch 30 Tage nach Stellung der Ab-
schlussrechnung. Wird die Leistung in Te ilen abgenommen, so ist bei Abnahme der 
ersten Teillieferung eine Teilvergütung zu zahlen. 

 

(2)

 

Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfristen kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis 
ist während des Verzugs zum jeweils geltend en gesetzlichen Verzugszinssatz zu ver-
zinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens 
vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fällig-
keitszins (§ 353 HGB) unberührt. 

 

(3)

 

Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als 
sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. 

 

(4)

 

Wird nach Abschluss des Vertrags erkennba r, dass unser Anspruch auf den Kaufpreis 
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird (z. B. durch Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), so sind wir nach den gesetzlichen Vor-
schriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung 
unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen), können wir den Rücktritt sofort erklären; 
die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unbe-
rührt.  
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(5)

 

Bei Zahlung der gesamten Auftragssumme bei Auftragserteilung wird ein Skonto von 
2% gewährt. 

 

(6)

 

Diskontspesen und Einzugskosten gehen zu Lasten des Akzeptanten. 

 

(7)

 

Schecks und Wechsel gelten erst nach Einlösung als Zahlung. 

 

(8)

 

Beim Versendungskauf trägt de r Käufer die Transportkosten ab Lager und die Kosten 
einer ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, 
Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer. 

 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 

 

(1)

 

Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderun-
gen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forde-
rungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. 

 

(2)

 

Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung 
der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereig-
net werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und 
soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 

 
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufer s, insbesondere bei Nichtzahlung des fälli-

gen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 
zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts 
herauszuverlangen. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese 
Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene 
Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist.  

 

(4)

 

Der Käufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungs-
gemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall 
gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 

 

(a)

 

Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung unserer Waren entstehende n Erzeugnisse zu deren vollem Wert, 
wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung mit Waren Dritter deren Eige ntumsrecht bestehen, so erwerben wir 
Miteigentum im Verhältnis  der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten 
oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Glei-
che wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

 

(b)

 

Die aus dem Weiterverkauf der Ware ode r des Erzeugnisses entstehenden Forde-
rungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw in Höhe unseres 
etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns 
ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs 2 genannten Pflichten des Käufers 
gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 
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(c)

 

Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir ver-
pflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zah-
lungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, 
kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger 
Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir 
verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

 

(d)

 

Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr 
als 10%, werden wir auf Verl angen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl 
freigeben.  

 
 

§ 10 Mängelansprüche des Käufers und Gewährleistung 

 

(1)

 

Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage) gelten die gesetzlichen Vorschriften, 
soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben 
die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher 
(Lieferantenregress gemäß §§ 478, 479 BGB).  

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware 
getroffene Vereinbarung. Als Vereinbar ung über die Beschaffenheit der Ware gelten 
die als solche bezeichneten Beschreibungen in unserer Auftragsbestätigung. 

 (3)

 
Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung 
zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs 1 S 2 und 3 BGB).  

 
(4)

 

Für Farbechtheit der Artikel, Farbabweichungen von Katalogabbildungen bzw. -
angaben sowie Leistungsabweichungen von Herstellerangaben übernehmen wir keine 
Gewährleistung.  

 

(5)

 

Für Glas, Lampen, LED‘s und Leuchtstoffröhren ist die Gewährleistung ausgeschlos-
sen. Die Gewährleistung für Hochspannungsleuchtröhren ist ausgeschlossen, sofern 
eine durchschnittliche Betriebsdauer von täglich 5 Stunden überschritten wurde. Für 
die Tragfähigkeit der vorhandenen Fundamente bzw. Unterkonstruktionen überneh-
men wir weder Garantie noch Haftung. Dies ist Sache des Käufers. 

 

(6)

 

Dachverwahrungen sind grundsätzlich bauseitige Leistungen. Für Schäden an der 
Dachhaut oder daraus entstehende Folgeschäden haften wir nicht. Natürlicher Ver-
schleiß und andere Ursachen, auf die wir ohne Einfluss sind, unsachgemäße Behand-
lung, Überbeanspruchung usw. sind von uns nicht zu verantworten. Die Ausführung 
von Garantiearbeiten durch Dritte entbindet uns von unserer Gewährleistungspflicht. 
Wir behalten uns das Recht auf Nachbesserung vor. 

 

(7)

 

Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersu-
chungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der 
Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich An-
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zeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wo-
chen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. 
Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche 
Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab 
Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige 
Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersu-
chung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel 
ausgeschlossen. 

 

(8)

 

Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Käufer als Nacherfüllung zunächst nach 
seiner Wahl Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer mangel-
freien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. Erklärt sich der Käufer nicht darüber, wel-
ches der beiden Rechte er wählt, so können wir ihm hierzu eine angemessene Frist set-
zen. Nimmt der Käufer die Wahl nicht innerhalb der Frist vor, so geht mit Ablauf der 
Frist das Wahlrecht auf uns über. 

 

(9)

 

Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass 
der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im 
Verhältnis zum Mangel angemessenen Te il des Kaufpreises zurückzubehalten.  

(10)
 

Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gele-
genheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu über-
geben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach 
den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. 

 
(11)

 
Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Ma terialkosten, tragen wir, wenn tatsächlich 
ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers 
als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Käufer er-
setzt verlangen. 

 

(12)

 

In dringenden Fällen, z. B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseiti-
gen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlan-
gen. Von einer derartigen Selbstvornahme  sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit 
vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berech-
tigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu 
verweigern. 

 

(13)

 

Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käu-
fer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den 
Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktritts-
recht. 

 

(14)

 

Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
bestehen nur nach Maßgabe von § 11 dieser AVLB und sind im Übrigen ausgeschlos-
sen. 
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§ 11 Sonstige Haftung 

 

(1)

 

Soweit sich aus diesen AVLB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts 
anderes ergibt, haften wir bei einer Verl etzung von vertraglichen und außervertragli-
chen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

 

(2)

 

Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur  

 

(a)

 

für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

 

(b)

 

für Schäden aus der Verletzung einer wesent lichen Vertragspflic ht (Verpflichtung, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Ve rtragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

 
 

(3)

 

Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir ei-
nen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware 
übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem Produkt-
haftungsgesetz. 

 
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer 

nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. 
Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird 
ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfol-
gen. 

 
§ 12 Verjährung 

 

(1)

 

Abweichend von § 438 Abs 1 Nr 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für 
Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Ab-
nahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

 

(2)

 

Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entspre-
chend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und 
dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß 
der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs 1 Nr 2 BGB). Unberührt 
bleiben auch gesetzliche Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter 
(§ 438 Abs 1 Nr 1 BGB), bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Abs 3 BGB) und für An-
sprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen Verbraucher (§ 479 BGB). 

 

(3)

 

Die vorstehenden Verjährungsfris ten des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der 
Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung 
(§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Ver-
jährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Ansons-
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ten gelten für Schadensersatzansprüche des Käufers gem. § 11 ausschließlich die ge-
setzlichen Verjährungsfristen. 

 

§ 13 Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 

(1)

 

Für diese AVLB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und sup-
ranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraus-
setzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gemäß § 9 unterliegen hingegen 
dem Recht am jeweiligen Lageort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl 
zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist.  

 

(2)

 

Erfüllungsort für alle Ansprüche ist unser Geschäftssitz in Willich. 

 

(3)

 

Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher 
– auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmit-
telbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Willich. Wir 
sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu er-
heben.  

(4)
 

Bei Minderkaufleuten ist für alle Ansprüche, die im Wege des Mahnverfahrens 
(§§ 688 ff.ZPO) geltend gemacht werden, das Amtsgericht Krefeld zuständig. 

 
§ 14 Schlussvorschriften 

 (1)

 
Durch die Auftragserteilung erklärt sich der Käufer mit diesen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen einverstanden. 

 
(2)

 

Nebenabreden sind nur gültig, wenn sie schriftlich bestätigt sind.  

 

(3)

 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbar ung unwirksam sein, wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Be-
stimmung soll eine wirksame Bestimmung treten, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt, falls die Ver-
einbarung eine unbeabsichtigte Lücke aufweisen sollte 
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